
Der Landrat  
des Landkreises Bad Kreuznach  
als Verbandsvorsteher des Schulzweck- 
verbandes „Integrierte Gesamtschule Stromberg“ 

                              
 
 

Öffentliche Bekanntmachung  
 
Gemäß § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 des Landesgesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG) 
i.V.m. § 34 Abs. 6 Gemeindeordnung (GemO) wird folgende Tagesordnung für die Sitzung der Ver-
bandsversammlung des Schulzweckverbandes IGS Stromberg am 21.12.2016, um 15:00 Uhr, 
Sitzungszimmer108, Salinenstr. 47, 55543 Bad Kreuznach, bekannt gemacht: 
 

Tagesordnung 

I. Öffentliche Sitzung: 

1. Eröffnung der Sitzung  

2. Einwohnerfragestunde  

3. Ergebnis- und Finanzrechnung des Schulzweckverbandes "Inte-
grierte Gesamtschule Stromberg" für das Haushaltsjahr 2015 und 
Entlastungsverfahren 

 

3.1. Feststellung der Jahresrechnung 2015  

3.2. Entlastung des Verbandsvorstehers  

4. Haushaltssatzung und Haushaltsplan des Schulzweckverbandes 
"Integrierte Gesamtschule Stromberg" für das Haushaltsjahr 2017 

 

5. Neuregelung der Umsatzbesteuerung juristischer Personen des 
öffentlichen Rechts nach § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) ab 2017 
Ausübung des Wahlrechts nach § Abs. 22 UStG 

 

6. Öffentliche Mitteilungen und Anfragen  

 

II. Nichtöffentliche Sitzung: 

1. Nichtöffentliche Mitteilungen und Anfragen  

 
Bad Kreuznach, 12.12.2016 
Kreisverwaltung Bad Kreuznach 

Landrat  


